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GemeinnütziGkeit

Grundsätzlich räumt der Fiskus den Sonderstatus der Gemeinnützigkeit nur gemeinnützigen, 
mildtätigen und kirchlichen Organisationen ein, die ideelle und keine gewerblichen Ziele verfol-
gen. Es sind aber einige weitere Voraussetzungen zu beachten. Die Checkliste liefert einen Über-
blick. 

 # SatzunG. Schnell bockt das Finanzamt, wenn der Vereinszweck nicht in der gesetzlichen Katalog-
liste steht. Im Zweifelsfall sollte man parallel einen Antrag auf Gemeinnützigkeit nach der Öffnungs-
klausel stellen. Dazu stellen das Finanzamt und ggf. das Vereinsregister sehr hohe formale Anforde-
rungen an die Satzung. Bei Satzungsänderungen ist daher erhöhte Vorsicht gefragt, um den Status 
der Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden.

 # arbeitSorGaniSation. Das Finanzamt beäugt auch die Geschäftsführung. Sie muss den Sat-
zungsbestimmungen entsprechend und „ausschließlich und unmittelbar“ auf gemeinnützige Ziele 
ausgerichtet sein. Die Förderung eigenwirtschaftlicher Zwecke der Mitglieder oder die Vermittlung 
von Dienstleistungen sind tabu.

 # abrechnunGSpraxiS. Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind nur von der Einkom-
mensteuer befreit, wenn sie maximal 720 Euro pro Jahr betragen. Das Finanzamt überprüft im 
Einzelfall die Angemessenheit. Eine professionelle Abrechnungspraxis ist Pflicht. Ratsam ist eine 
plausible Dokumentation aller Vergütungen mit Datum, Stunden, Stundensatz und Art der Tätigkei-
ten.


